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Sehr geehrte Frau Kiesl,

anbei erhalten Sie unsere Stellungnahme zur 5. Flächennutzungsplananderung und zum Bebauungsplan
Nr. 52 "Am Mitterfeld".

Elnen entsprechenden Hinweis zum geplanten Trassenverlauf des Brenner-Nordzulaufs im Plangebiet habe
ich nicht in der Stetlungnahme aufgefuhrt, da ich davon ausgehe, dass dieser hinreichend bekannt ist und
bei der Planung beriicksichtigt bzw. die Deutsche Bahn ebenfalls am Verfahren beteiligt wurde.

Mit freundlichen Grü1en
Stephanie Scherer
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Gemeinde Oberaudori, Land kreis Rosenheim;
5. Flachennutzungsplananderung und Bebauungsplan Nr. 52 "Am Mitter-
feld";

-

Verfahren nach § 4 Abs. I BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehorde gibt fol-

gende Stellungnahme ab:

Planung

-

Die Gemeinde Oberaudorf plant rn Nordosten von Niederaudorf rn Bereich des

Grundstucks Fl.Nr. 167/2, Gmkg. Niederaudorf die pianungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Errichtung eines Feuerwehrgeratehauses zu schaffen. Zudem

soil eine bauliche Erweiterung des bestehenden Zimmereibetriebs auf dem Ostli-
chen NachbargrundstUck Fi.Nr. 167/3, Gmkg. Niederaudorf ermoglicht werden.
Dafür soil em Bebauungsplan, der zusätziich die nordiichen beiden Nachbar-
grundstUcke Fl.Nr. 168/4 und 168/5, Gmkg. Niederaudorf miteinbezieht, aufge-

stelit werden. rn gUltigen Flachennutzungsplan der Gemeinde ist der Ca. 1,2 ha
grofe Geltungsbereich des Bebauungsplans rn Bereich des Zimmereibetriebs
(Fl.Nr. 167/3) ais gewerbliche Bauflache und ansonsten ais Fläche für die Land -

wirtschaft dargestelit. Er soil rn Zuge der vorliegenden 5. Flachennutzungs-

plananderung als gem ischte bzw. weiterhin als gewerbiiche Baufläche darge-
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steilt werden. Zudem sollen die sudlich angrenzenden Grundstucke, die au1erhaIb des Gel -

tungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 52 liegen, als Gemeinbedarfsfläche fur eine Erweite-

rung der bestehenden Schule (FLNr. 80) bzw. als gemischte Baufläche (79 und 79/4) darge-
stelit werden. Sie sind im gultigen Flachennutzungsplan der Gemeinde als Grunfläche mit der
Zweckbestimmung ,,Sport" bzw. als Fläche für die Landwirtschaft dargesteilt. Die 5. Flachennut-
zungsplananderung hat laut Planungsunterlagen einen Gesamtumgriff von Ca. 2,1 ha.

Bewertung
Zu einer fast gleichlautenden Planung haben wir uns bereits mit Schreiben vom 04.10.2023 im
Rahmen einer Voranfrage geau1ert. Auf diese Stellungnahme durfen wir verweisen. Darin ka-

men wir zum Ergebnis, dass auf Grund der Ortsrandlage des Standorts der IandschaftIichen
Einbindung und der Baugestaltung der neuen Gebäude eine besonders hohe Bedeutung zu-
kommt. Die Gebäude soUten landschaftsschonend und in einer umgebungsorientierten Bauge-
staltung integriert und von der Hohenentwicklung an den vorhandenen Gebäuden orientiert
werden. Elne Planung sollte diesbezuglich mit der unteren Bauaufsichts- und unteren Natur-
schutzbehorde abgestimmt werden.

Ergebnis
Bei einer entsprechenden Abstimmung der Planung bzgt der Belange des Orts- und Land-

schaftsbilds sowie der Lage in einem wassersensiblen Bereich mit den zustandigen Fachbe-
horden steht die o.g. Bauleitplanung den Erfordernissen der Raumordnung grundsätzlich nicht
entgegen.

Mit freundlichen Gru1en

gez.

Stephanie Scherer
Oberregierungsratin
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